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441 Zusammenfassung

Die Firma Strobel Quarzsand GmbH plant den Neubau bzw. die 
Instandsetzung eines Anschlussgleises für den Betrieb auf dem nördlich gelegenen Bahngelände in 
Freihungsand. 

Zukünftig sollen über das Anschlussgleis bis zu 120.000 Tonnen Sand vorwiegend zur Nachtzeit auf 
einen Güterzug verladen werden, um den Transport, der bisher per LKW abgewickelt wird auf die 
Schienen zu verlagern. 

Für unser beratendes Ingenieurbüro bestand die Aufgabe, die Lärmimmissionen durch das geplante 
Vorhaben zu ermitteln und die schallschutztechnische Verträglichkeit mit den umliegenden 
schützenswerten Nutzungen zu untersuchen und zu bewerten.

1.1 Ergebnis

1.1.1 Anlagenlärm

Das geplante Vorhaben führt nicht zu einer Überschreitung der TA Lärm an den relevanten 
Immissionsorten. Ohne ganzzahlige Rundung ergibt sich zwar am Immissionsort Fl.-Nr. 665 ein 
Beurteilungspegel von Lr = 45,4 dB(A) zur Nachtzeit der dem Immissionsrichtwert von 45 dB(A) 
gegenüberzustellen ist. Unter Berücksichtigung der unter Punkt 6 beschriebenen Prognosegüte 
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Immissionsrichtwert auch in diesem Fall mit 
ausreichender Sicherheit eingehalten wird. Zudem ist Nr. 3.2.1 Abs. 3 der TA Lärm zu beachten: "… 
soll für die zu beurteilende Anlage die Genehmigung wegen einer Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, 
wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt.". 
Weiterhin besagt die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, "soweit die Vorbelastung durch 
bestehende Anlagen die Immissionsrichtwerte bereits ausschöpft, führen die Ausnahmeregelungen 
der Absätze 2 und 3 zum gleichen Ergebnis, nämlich zu einer Zusatzbelastung 6 dB(A) unter 
Immissionsrichtwert bzw. Vorbelastung und zu einer Erhöhung der Gesamtbelastung um 1 dB(A)." 

Während des Tagzeitraumes (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) können die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm an allen Immissionsorten eingehalten werden. 

Das Spitzenpegelkriterium nach Punkt 6.1 der TA Lärm /2/ wird eingehalten.

Aus dem anlagenbezogenen Verkehr aus öffentlichen Verkehrswegen ergibt sich keine 
Maßnahmenrelevanz, da sich der Verkehr mit dem Bestandsverkehr vermischt. 

Die o. a. Beurteilungssituation ergibt sich unter folgenden Voraussetzungen, die als 
Auflagenvorschläge für den bergrechtlichen Genehmigungsbescheid aufgeführt sind:

 Der Gesamtbeurteilungspegel der vom Betrieb des geplanten Vorhabens ausgehenden 
Lärmimmissionen darf an den relevanten Immissionspunkten die folgenden 
Immissionsrichtwertanteile (IRWA) nicht überschreiten:

ImmissionsrichtwertanteileIO Gebietseinstufung
Tag Nacht

Fl.-Nr. 665 AU1 60 45
Fl.-Nr. 666 Westfassade GE 62 47

Fl.-Nr. 966/9, Westfassade GE 62 47

 Die Bahnverladung ist entsprechend der Planunterlage 18-5688-00010 01 1 d der Firma Elma 
Anlagenbau GmbH, Stand 20.11.2019 mit einer Teileinhausung einer Mindestlänge von 

1 Wohngebäude im Außenbereich
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55L = 40 m zu versehen. Das Schalldämm-Maß der Einhausung 
darf dabei ein bewertetes Schalldämm-Maß von Rw = 25 dB 
nicht unterschreiten.

 Durch geeignete organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Rangierdauer 
während einer vollen Stunde der Nachtzeit auf 12 Minuten beschränkt ist.

 Die Fahrgeschwindigkeit beim Rangieren der Züge auf dem Betriebsgelände ist auf v = 10 km/h 
zu beschränken. Dies ist durch den Anlagenbetreiber zu überwachen.

 Akustische Warnungen im Zusammenhang mit Rangierbewegungen sind nur tagsüber zwischen 
06:00 Uhr und 22:00 Uhr zulässig.

 Bedienfahrten sind mit einer Rangiergeschwindigkeit von maximal 10 km/h durchzuführen.
 Zur Nachtzeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr sind Ausfahrsignale nicht zulässig. Der Betrieb des 

Anschlussgleises ist so zu organisieren, dass Blinkleuchten oder gleichwertige nichtakustische 
Signale eingesetzt werden können.

 Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass evtl. vorliegende Verschmutzungen des 
Gleises vor Rangierbetrieb beseitigt werden.

 Am Sandlagergebäude sind an den beiden Lüftungsauslässen Schalldämpfer mit folgenden 
Mindest-Einfügungsdämpfungen anzubringen:

Oktavmittenfrequenz 
in Hz

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Einfügungsdämpfung 
De in dB

3 dB 12 dB 29 dB 39 dB 48 dB 38 dB 22 dB 16 dB

 Mess- und Beurteilungsgrundlage bildet die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA 
Lärm vom 26.08.1998.

 Lärmerzeugende Anlagenteile müssen dem Stand der Lärmschutz- und 
Schwingungsisolierungstechnik entsprechend errichtet, betrieben und gewartet werden (z. B. 
körperschall- und schwingungsisolierte Aufstellung von Maschinen, Maschinenfundamenten 
und Hallenelementen).

 Das geplante Vorhaben ist entsprechend der schalltechnischen Untersuchung 1930_1 der Firma 
abConsultants GmbH, vom 17.02.2021 und den, der schalltechnischen Untersuchung 1930_1 
zugrundeliegenden Planunterlagen und Betriebsbeschreibungen auszuführen. Wird davon ab-
gewichen, ist erforderlichenfalls ein Nachweis über die Gleichwertigkeit anderer Planungen zu 
erbringen. Die Berechnungsergebnisse sind den Tabellen in der Anlage 2 zu entnehmen.

Büroleiter Fachlich verantwortlich Gegengelesen

Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bartl Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bartl Dipl.-Ing. (FH) Michael Prasse
Datum: 31.01.2021 Datum: 31.01.2021 Datum: 31.01.2021

Eine auszugsweise Wiedergabe, Veröffentlichung oder Weitergabe dieses Berichtes ist nur mit Zustimmung des Autors zulässig.
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662 Situation und Aufgabenstellung

Die Firma Strobel Quarzsand GmbH, Freihungsand, Gemeinde 
Freihung, Landkreis Amberg-Sulzbach, plant den Neubau bzw. die Instandsetzung eines 
Anschlussgleises für den Betrieb auf dem nördlich gelegenen Bahngelände in Freihungsand.

Derzeit fördert die Firma jährlich 750.000 Tonnen Sand, wovon zukünftig durch das Anschlussgleis 
bis zu 120.000 Tonnen Sand von den LKW auf die Schienen verlagert und abtransportiert werden. 

Für unser beratendes Ingenieurbüro besteht die Aufgabe, die Lärmimmissionen durch das geplante 
Vorhaben zu ermitteln und die schallschutztechnische Verträglichkeit mit den umliegenden 
schützenswerten Nutzungen zu untersuchen und zu bewerten.

Der Bericht berücksichtigt den aktuell vorliegenden Betriebszustand.

Abbildung 1: Lageplan ohne Maßstab /30/

Das geplante Anschlussgleis ist nördlich des Betriebes geplant. 

Die genaue Lage des Anschlussgleises ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan für das Betriebsgrundstück bzw. seine Umgebung besteht 
nicht. Das Betriebsgrundstück, sowie die östlich gelegenen Immissionsorte (Fl.-Nr. 966/9 und Fl.-
Nr. 666) sind im Flächennutzungsplan (siehe /26/) als Gewerbegebiet dargestellt. Die Festlegungen 
des Flächennutzungsplanes haben zwar keine Außenwirkung im Bau- bzw. 
Immissionsschutzrechtlichen Sinne, werden hier aber als Indiz für die Bewertung der tatsächlichen 
Schutzwürdigkeit nach 6.6 der TA Lärm /2/ herangezogen. Das mit einer Wohnnutzung bebaute 
Grundstück Fl.-Nr. 665 im Nordosten der Firma ist als "Fläche für Wald" ausgewiesen und damit als 
Wohnnutzung im unbeplanten Außenbereich hinsichtlich der Schutzwürdigkeit als einem 
Mischgebiet entsprechend zu betrachten. 

Die genaue Lage der Immissionsorte ist der Anlage 1 zu entnehmen.

In Abbildung 2 ist ein Auszug des Flächennutzungsplanes mit den benötigten Flächen dargestellt.

Anschlussgleis 
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Abbildung 2: Auszug aus Flächennutzungsplan /26/, ohne Maßstab

Der Betriebsablauf für das Anschlussgleis ist nach /35/ wie folgt geplant:

"Variante mit 26 Waggons:

 Bis zu 26 leere Waggons (geschlossene Schüttgutwagen) werden vom Bahnhof Freihung ins 
Anschlussgleis geschoben.

 Die Lok fährt allein ins DB-Gleis und wird dort kurz abgestellt. 
 Erst fünf Waggons werden durch den Rangier-Roboter zum Gleisende vorgezogen.
 Die Lok fährt wieder ein und wird an den 21 Waggons angekoppelt.
 Die ersten fünf Waggons werden von den restlichen 16 Waggons abgekoppelt und durch die 

Lok vorgezogen und beladen.
 Nach der fertigen Beladung werden die fünf Waggons durch die Lok zum Bahnhof Freihung 

gezogen.
 Die fünf Waggons am Gleisende (Richtung Weiden) werden durch die Rangier-Robot 

geschoben und an den 16 Waggons angekoppelt.
 Die vorne 16 Waggons werden von den hinteren fünf Waggons abgekoppelt und mit Hilfe 

der Rangier-Robot beladen.
 Nach der fertigen Beladung werden die 16 Waggons zurückgeschoben und dann von der 

Rangier-Robot abgekoppelt.
 Die Rangier-Robot fährt zum Gleisende. 
 Die Lok mit fünf Waggons fährt vom Bahnhof ins Anschlussgleis ein und holt die 16 beladenen 

Waggons ab.
 Die restlichen fünf Waggons werden mit Hilfe des Rangier-Robots beladen.
 Der Beladungsprozess soll nicht nur in der Sperrpause stattfinden (1:00 ~ 5:00 in der Nacht) 

sondern auch in Zugpausen am Tag.
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88Variante mit 21 Waggons:

 Bis zu 21 leere Waggons (geschlossene Schüttgutwagen) 
werden vom Bahnhof Freihung ins Anschlussgleis geschoben.

 Erst werden fünf Waggons durch die Lok vorgezogen und beladen.
 Nach der fertigen Beladung werden die fünf Waggons mit der Lok zum Bahnhof Freihung 

gezogen.
 Die restlichen 16 Waggons werden mit Hilfe des lokalen Rangiermittels beladen.
 Die Lok mit fünf Waggons fährt vom Bahnhof ins Anschlussgleis ein und holt die 16 beladenen 

Waggons ab."

Eine Verschmutzung des Gleises ist nach /34/ ausgeschlossen, da während des Freischaltens des 
Befüllens Sicht auf den Inhalt des Wagons gewährleistet ist und somit der Füllstand vom Bediener 
kontrolliert werden kann.

Aus der vorstehenden Betriebsbeschreibung ergibt sich ein Güterzugumschlag zur Nachtzeit 
(22:00 Uhr bis 06:00 Uhr). Im Sinne eines Maximalansatzes und zur Berücksichtigung zukünftiger 
möglichen Erweiterungen berücksichtigen wir im Rahmen der Untersuchungen einen weiteren 
Zugumschlag zur Tagzeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr). 

Durch den Betrieb des geplanten Vorhabens ergeben sich keine zusätzlichen LKW-Fahrten zur An- 
bzw.- Ablieferung.

Abbildung 3: Auszug aus Anlagenplanung /28/
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993 Grundlagen

3.1 Gesetzliche Grundlagen

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. 
I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert 
worden ist

/2/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) Vom 28. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
in Kraft getreten am 9. Juni 2017

3.2 Normative Grundlagen

/3/ DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines 
Berechnungsverfahren vom Oktober 1999

/4/ DIN 18005-1, "Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung", 
2002-07 (Ersatz für DIN 18005-1:1987-05) mit Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987

/5/ Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987

/6/ DIN 1320:2009-12 „Akustik – Begriffe“

/7/ VDI-Richtlinie „2571 Schallabstrahlung von Industriebauten“, zurückgezogen 2006-10, der 
Normgeber empfiehlt die Anwendung der Richtlinie DIN EN 12354-4 (2017-4)

/8/ VDI 2714, „Schallausbreitung im Freien“, 01.1988, zurückgezogen 2006-10; der VDI empfiehlt 
die Anwendung der DIN ISO 9613-2(1999-10)

/9/ DIN EN 12354-4:2017-4 „Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von 
Gebäuden aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie, 
Deutsche Fassung EN 12354-4:2017", November 2017

3.3 Rechenvorschriften

/10/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036)

/11/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV), Anlage 2 (zu § 4), Berechnung des 
Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)

/12/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS 90, Ausgabe 1990, Stand: April 1990

/13/ Richtlinien für die Anlage von Straßen, RAS, Teil: Querschnitte RAS-Q 96

/14/ Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraße in der Baulast des Bundes - 
VLärmSchR 97 - vom 02.06.1997

3.4 Richtlinien und sonstige Regelwerke

/15/ Schalltechnische Hinweise zur Aufstellung von Wertstoffcontainern 
(Wertstoffsammelstellen), Bayerisches Landesamt für Umweltschutz Nr. 2/5-250-250/91, 
01.93

/16/ Digitaler Katasterauszug, Vermessungsverwaltung Bayern

/17/ Digitales Geländemodell, Vermessungsverwaltung Bayern
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/18/ Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für 
Umweltschutz, Empfehlungen zur Berechnung von 
Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern 
und Tiefgaragen, 6. überarbeitete Auflage 2007

/19/ Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von 
Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen Hessische Landesanstalt für Umwelt vom 
16.05.1995

/20/ Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Technischer Bericht zur 
Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von 
Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkte sowie weiterer 
typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden 2005

/21/ Österreichisches Umweltbundesamt, Forum Schall, Emissionsdatenkatalog, Stand 08/2016

/22/ Technischer Bericht zur Untersuchung von Geräuschemissionen von Anlagen zur 
Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen, Wiesbaden 2002

/23/ Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Technischer Bericht zur 
Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen, Umwelt und Geologie, 
Lärmschutz in Hessen, Heft 2

/24/ Probst, W.: Geräuschentwicklung von Sportanlagen und deren Quantifizierung für 
immissionsschutztechnische Prognosen, Bundesanstalt für Sportwissenschaft, 1994

/25/ DELTA Acoustics & Vibration, Danish Acoustical Institute DK-2800 Lyngby

3.5 Planerische Grundlagen

/26/ Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Marktgemeinte Freihung, 
Landkreis Amberg - Sulzbach vom Oktober 2000

/27/ Werkslageplan (Tageriss), Markscheider Dipl. Ing G. Kuhn, 93170 Bernhardswald, 
Stand 07.2019

/28/ Planung Bahnverladung mit Überdachung, Elma Anlagenbau GmbH, 92676 Eschenbach, Stand 
14.01.2019

3.6 Sonstige Grundlagen

/29/ Software SoundPLAN der Firma Braunstein und Berndt GmbH, Stand siehe Anlage 5, 
Konformitätserklärung siehe Anlage 6

/30/ Google Earth pro, Stand Oktober 2019 

/31/ BVerwG 4 CN 2.06, Urteil des 4. Senats vom 22.03.2007

/32/ Messung und Ortseinsicht durch unser beratendes Ingenieurbüro am 25.09.2019

/33/ Messung durch unser beratendes Ingenieurbüro am 16.10.2019

/34/ Betriebsbeschreibung durch Herrn Ermer am 25.10.2019

/35/ Bahnbetriebskonzept vom Stand 06.2018; E-Mail Yun Mo und Telefonat mit Herrn 
Scheckenbach vom 15.10.2019, AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH
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4 Anforderungen

4.1 Gewerbelärm

4.1.1 Anlagenlärm

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche, sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche, wurde 
vom Gesetzgeber am 26.08.1998 die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) /2/ erlassen. Sie 
gilt - im Rahmen der Durchführung von Einzelbauvorhaben, unter Würdigung der in Kapitel 1 
aufgeführten Ausnahmen - für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ unterliegen.

In der TA Lärm /2/ vom 26.08.1998, welche die gesetzliche Basis zur Beurteilung der 
Lärmimmissionen durch gewerbliche Nutzungen darstellt, sind folgende schalltechnische 
Immissionsrichtwerte für die Summe der Anlagenlärmimmissionen am jeweiligen Immissionsort 
angegeben:

ImmissionsrichtwertGebietseinstufung
Tag Nacht

Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A)
Reine Wohngebiete 50 dB(A) 35 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 40 dB(A)
Kern-/Misch-/Dorfgebiete (MI/MD) 60 dB(A) 45 dB(A)
Urbane Gebiete 63 dB(A) 45 dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)
Industriegebiet (GI) 70 dB(A) 70 dB(A)

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte der TA Lärm /2/

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 06:00 Uhr - 22:00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum von 
22:00 Uhr - 06:00 Uhr, wobei zur Beurteilung nachts diejenige volle Nachtstunde heranzuziehen ist, 
die den lautesten Beurteilungspegel verursacht.

Zuschläge für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit werden entsprechend den Rechenvorschriften 
(TA Lärm /2/ usw.) automatisch vom Rechenprogramm /29/ vergeben.

Die o. a. Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind durch die Summe aller am Immissionsort 
einwirkenden Anlagengeräusche (Gesamtbelastung) einzuhalten. Vorhandene Vorbelastungen 
durch weitere vorhandene Anlagen sind daher zu berücksichtigen.

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die o. a. Richtwerte tagsüber um nicht mehr als 
30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Bei seltenen Ereignissen betragen 
die Immissionsrichtwerte für alle Gebiete mit Ausnahme von Industriegebieten tagsüber 70 dB(A) 
und nachts 55 dB(A). Einzelne Geräuschspitzen dürfen diese Werte in Gewerbegebieten tagsüber 
um nicht mehr als 25 dB(A) und nachts um nicht mehr als 15 dB(A) überschreiten und in den übrigen 
Gebieten tags nicht um mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten.

Der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag ist als nicht relevant anzusehen, wenn die von 
der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach 
Nummer 6 TA Lärm am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.
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4.1.2 Vorhabenbezogener Verkehrslärm auf öffentlichen 
Straßen

Nach Kapitel 7.4 der TA Lärm /2/ müssen „Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen 
Verkehrsflächen“ im Umkreis von 500 m getrennt von den Anlagengeräuschen, die durch den 
Betrieb der Anlage entstehen, erfasst und beurteilt werden.

Falls dieser Fahrverkehr den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für 

• den Tag oder die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöht, 
• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt und
• die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /10/ erstmals oder weitergehend überschritten 

werden, 

sollen die Verkehrsgeräusche durch organisatorische Maßnahmen soweit wie möglich gemindert 
werden. Die genannten Bedingungen gelten kumulativ, d.h. nur wenn alle 3 Bedingungen erfüllt 
sind, sind Maßnahmen organisatorischer Art zu ergreifen.

In der Verkehrslärmschutzverordnung /10/ welche zur Beurteilung der, der zu beurteilenden 
Anlage, zuzurechnenden Verkehrslärmimmissionen heranzuziehen ist, sind folgende 
schalltechnische Immissionsgrenzwerte angegeben:

ImmissionsgrenzwertGebietseinstufung
Tag Nacht

Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 57 dB(A) 47 dB(A)
Reine (WR) und Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (KS) 59 dB(A) 49 dB(A)
Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 64 dB(A) 54 dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 69 dB(A) 59 dB(A)

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /10/

Analog zur TA Lärm /2/ gilt als Tagzeit der Zeitraum von 06:00 Uhr - 22:00 Uhr, als Nachtzeit der 
Zeitraum von 22:00 Uhr - 06:00 Uhr.

4.2 Immissionsorte

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden u. a. folgende Immissionsorte betrachtet:

IO-Nr. Fl.-Nr. Stockwerk Gebäudeseite Einstufung
1 Fl.-Nr. 665 1. OG W AU2

2 Fl.-Nr. 666 1. OG W GE
3 Fl.-Nr. 966/9 1. OG NO GE
4 Fl.-Nr. 966/9 1. OG NW GE

Tabelle 3: Immissionsorte

Die südlich der Bahnlinie gelegenen Immissionsorte (Fl.-Nr. 666 und Fl.-Nr. 966/9) werden 
entsprechend des Flächennutzungsplanes /26/ als Gewerbegebiet berücksichtigt, wohingegen der 
Immissionsort nördlich (Fl.-Nr. 665) als Mischgebiet eingestuft wird. 

2 Wohngebäude im Außenbereich; laut Flächennutzungsplan: Fläche für Wald, d. h. schutzbedürftig wie Mischgebiet
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5 Berechnungen

5.1 Gewerbelärm

5.1.1 Anlagenlärm

Für die Ermittlung der Lärmimmissionen durch das geplante Vorhaben werden folgende 
schalltechnisch relevanten Emittenten in Ansatz gebracht:

1. Schallabstrahlung durch die Gebäude,
2. Befüllen Zug,
3. Bremsprobe,
4. Beistellen und Abziehen der Züge,
5. Akustisches Ausfahrsignal,
6. Fahrgeräusche durch LKW-Fahrten,
7. LKW-Rückfahrwarner,
8. LKW-Bremsentlüftung,
9. Befüllen der LKW,
10. Fahr- und Parkgeräusche der PKW,
11. Containereinwürfe,
12. Containerwechsel,
13. Elektrostapler,
14. Gabelstapler,
15. Radlader und
16. Trockenrückkühler.

Die Messdaten und deren Beschreibung, sowie die daraus gewonnenen Schallleistungspegel und 
die berücksichtigten Einwirkzeiten sind aus der Anlage 3 ersichtlich.

Die Berechnungssituation mit Eintrag der angesetzten Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen ist 
in den Lageplänen in der Anlage 1 ersichtlich.

Die immissionsrelevanten Ausgangs- und Berechnungsdaten sind in den o. a. Anlagen für die 
einzelnen signifikanten Geräuschquellen aufgelistet. In der Anlage 4 dieser Untersuchung ist der 
Rechengang für die Berechnung der Beurteilungspegel an den einzelnen Immissionsorten 
wiedergegeben.

Im EDV-Programm SoundPLAN können für jeden Emittenten so genannte „Tagesgänge“ 
berücksichtigt werden. Hier kann die Einwirkzeit eines jeden Emittenten zu jeder Stunde des Tages 
angegeben werden, wobei die Einwirkzeit in Sekunden, Minuten oder Einheiten pro Stunde bzw. 
prozentual dargestellt werden kann. Die Tagesgänge der jeweiligen Emittenten sind aus Anlage 
3.2.2 ersichtlich.

Aus den Einwirkzeiten für die jeweilige Teilzeit errechnet sich dann die Zeitkorrektur nach

∆ LT = 10 * lg (TE/Ti)

mit:

TE = Einwirkzeit des Emittenten in der Teilzeit

Ti = Dauer der Teilzeit (nach /2/, z. B. 2 Stunden in der Ruhezeit von 20:00 Uhr - 22:00 Uhr).

Die Einwirkzeiten berücksichtigen jeweils den ungünstigsten Betriebszustand.

Die einzelnen Beurteilungspegel der jeweiligen Teilzeiten werden anschließend für den jeweiligen 
Beurteilungszeitraum (Tag, Nacht) aufsummiert und bilden den Gesamtbeurteilungspegel. Dieser 
wird dem Immissionsrichtwertanteil für die Teilfläche des Baugrundstücks gegenübergestellt.
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Die Immissionsorthöhe wird entsprechend der durchgeführten 
Vermessung im Sinne eines Ansatzes "auf der sicheren Seite" mit der Oberkante der jeweiligen 
Fenster festgelegt. Die Immissionsorthöhe für nicht vermessene Gebäude wird für die 
Berechnungen mit der Software SoundPLAN /29/ für das Erdgeschoss auf Geländehöhe +2,4 m, 
jedes weitere Stockwerk +2,8 m festgelegt.

Abbildung 4: Beispiel: Emittentendokumentation in der Anlage 3: Schallquellen

Neben der Bezeichnung der Schallquelle sind in der Dokumentation in der Anlage 3 die Lage des 
Schallquellenschwerpunktes, die Größe und die Zuschläge angegeben. Weiterhin ist, sofern 
vorhanden, das Oktavspektrum angegeben.

In der Spalte „Tagesgang“ ist die Bezeichnung des Datensatzes für die Verteilung der 
Lärmemissionen auf die unterschiedlichen Tageszeiten angegeben.

Die Tagesgänge bzw. Betriebszeiten werden bei Anlagenlärmberechnungen und im Sport- und 
Freizeitlärm verwendet, wenn Quellen nicht mit einer konstanten Schallleistung über 24 Stunden 
abstrahlen.

Einige Bewertungsrichtlinien, wie die TA Lärm /2/, schreiben Ruhezeiten während des Tages vor, in 
denen Zuschläge auf die Teilpegel dieser Teilzeiten addiert werden müssen. Zuschläge für Zeiten mit 
erhöhter Empfindlichkeit werden entsprechend den Rechenvor-schriften (hier: Nr. 6.5 TA Lärm) 
automatisch vom Rechenprogramm /29/ vergeben.

Häufig wird, wie bei der TA Lärm nachts die lauteste Nachtstunde ausgewertet anstelle des 
Beurteilungspegels über den ganzen Nachtzeitraum.

Für jede Stunde ist deshalb die Information erforderlich, ob eine Schallquelle in Betrieb ist oder 
nicht, oder ob sie teilweise in Betrieb ist. Der Fall „teilweise in Betrieb“ kann unter-schiedlich 
definiert werden:

Man kann sagen, eine Schallquelle ist zu 50 % in Betrieb oder 30 Minuten je Stunde, oder 1800 
Sekunden je Stunde. Wenn z. B. der Tagesgang in „Zahl der Ereignisse je Stunde“ angeben wird, 
bezieht sich der Emissionspegel auf die Einheit 1 Ereignis je Stunde (z. B. eine Fahrbewegung pro 
Stunde bei Parkplätzen oder LKW-Fahrten).

Tagesgänge können in den nachfolgenden Einheiten angegeben sein:

• Minuten / Stunde
• Sekunden / Stunde
• Einheiten / Stunde
• %
• dB

Name der Schallquelle

Name des 
Emissionsspektrums 

der Quelle

Nr. des Tagesganges

Nr. des Emissionsspektrums

Name des Tagesganges
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Beim dB-Tagesgang werden die Werte grundsätzlich auf den 
Schallleistungspegel der Quelle aufaddiert. Negative Werte 
bedeuten eine Reduktion, z. B. um -15 dB für nachts reduzierte Schallleistungen.

Abbildung 5: Beispiel die Darstellung eines "Tagesganges" in der Anlage 3

Aus den o. a. „Tagesgängen“ ergibt sich die in der Anlage 4 unter den Spalten „dLw“ aus-gewiesene 
Zeitkorrektur für den Bezugszeitraum „Tag“ und für den Bezugszeitraum „Nacht“:

Abbildung 6: Zeitkorrektur für das o. a. Beispiel (Anlage 4)

Die Zeitkorrektur „dLw“ berechnet sich dann aus dem Mittelwert der im Tagesgang ausgewiesenen 
Bezugsgröße, im o. a. Beispiel ergibt sich ein Mittelwert für den Zeitraum von 06:00 Uhr bis 
22:00 Uhr von 4 Einheiten pro Stunde. Logarithmiert ergibt sich eine Zeitkorrektur von dLw = 6,0 
(s. Anlage 3).

Nr. des Tagesgangs Name des Tagesgangs
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Weiterhin werden in der Dokumentation in der Anlage 3 die Daten 
der jeweiligen Schallquellen konkretisiert:

Abbildung 7: Beispiel für ein "Emissionsspektrum" mit Beschreibung des Emissionsansatzes zur Darstellung in der 
Anlage 3

Nachfolgend sind angewandte Rechenverfahren und Richtlinien, für die in der Anlage 3 
aufgeführten Schallquellen, beschrieben:

Nummer des Spektrums Name des Spektrums
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5.1.1.1 Schallabstrahlung durch Gebäude

Für die Berechnung Schallabstrahlung durch Gebäude nach /9/ mit 
der Software „SoundPLAN“ /29/kann ein Gebäude aus Flächenschallquellen für jede Fassadenseite 
modelliert werden. Diese Flächenschallquellen werden an das Gebäude gesetzt, sodass auch die 
Abschirmung durch das Gebäude selbst entsprechend berücksichtigt wird.

Der Schallleistungspegel einer Flächenschallquelle errechnet sich wie folgt: 

wobei:
L’WA: Schallleistungspegel in dB/m2

Lp,in: Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m von der Innenseite des Bauteils in dB(A)
Cd Diffusitätsterm für das Innenschallfeld am Bauteil in dB
R’W: Bau-Schalldämmmaß in dB 
S: Fläche des Bauteils in m2

S0: Bezugsfläche in m2, S0 = 1 m2

Nach EN DIN 12354 ist der Diffusitätsterm Cd abhängig von der Raumeigenschaft und der örtlichen 
Oberflächeneigenschaft der Innenseite der Gebäudehülle.

Situation Cd in dB
Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) 
vor reflektierender Oberfläche

-6

Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) 
vor absorbierender Oberfläche

-3

Große, flache oder lange Hallen, viele Schallquellen 
(durchschnittliches Industriegebäude) vor 
reflektierender Oberfläche

-5

Industriegebäude, wenige dominierende und 
gerichtet abstrahlende Schallquellen vor 
reflektierender Oberfläche

-3

Industriegebäude, wenige dominierende und 
gerichtet abstrahlende Schallquellen vor 
absorbierender Oberfläche

0

Tabelle 4: Diffusitätsterm

Die Gleichung 7a der VDI 2571 (zurückgezogen) gibt als Diffusitätsterm Cd -6 an. Die 
Umfassungsbauteile und deren Emissionsdaten (Schallleistungspegel, Schalldämmmaße, Zuschläge) 
sind ausführlich der Anlage 4 dieser Untersuchung zu entnehmen.

Für geöffnete Bauteile wird ein Zuschlag für Impulshaltigkeit angesetzt (s. Anlage 3). Der 
Diffusitätsterm wird in diesem Fall mit Cd = 0 angesetzt. Für alle weitern Hallen wird ein 
Diffusitätsterm bei geschlossenem Zustand von Cd = -3 berücksichtigt.

Für die Bestandshallen wird der Innenpegel gemessen, lediglich für das Sacklager wird der 
Innenpegel durch das Rechenprogramm bestimmt. Hierfür wurde ein Elektrostapler angesetzt. 

Die angesetzten Einwirkzeiten und Emittentendaten sind der Anlage 2 zu entnehmen.
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5.1.1.2 Ausfahrsignal

Vorberechnungen haben ergeben, dass sich bei akustischer 
Signalisierung zur Nachtzeit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte ergeben. Akustische 
Signalisierungen zur Nachtzeit sind daher z. Ba. durch folgende Maßnahmen zu ersetzen:

Während des Beistellvorgangs zur Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) sind auf dem vordersten 
Wagen der Rangiereinheit Akku-Blinkleuchten mit Magnetfuß anzubringen und einzuschalten. Bei 
allen Beistellungen während des Nachtzeitraums ist es grundsätzlich zu vermeiden, einen Signalton 
abzugeben. Die Warnung der Bediensteten des Anschlusses ist, außer im Gefahrenfall, 
ausschließlich mit Blinkleuchten zu erfolgen. Die Mitarbeiter im Anschluss sind vom 
Anschlussinhaber dahingehend zu unterweisen. 

Im Sinne eines maximalen Ansatzes wurde ein zusätzlicher Zug während des Tagzeitraums 
(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) angesetzt. Währen dieses Zeitraums setzen wir für das Ausfahrsignal des 
Zuges einen maximalen Schallleistungspegel von LWA,max = 126,0 dB an. 

Die angesetzte Einwirkzeit für den Zug am Tag und die Emittentendaten sind der Anlage 2 zu 
entnehmen.

5.1.1.3 Befüllen der Schüttgutwaggons

Für das Befüllen der Schüttgutwaggons wurde, wie beim Befüllen der LKW, der gemessene 
Schalldruckpegel nach /32/ in einen Schallleistungspegel umgerechnet. Pro Einfüllvorgang wurde 
eine Dauer von 5 Minuten angesetzt. Der Schallleistungspegel pro Vorgang ergibt sich daher zu 
LWA,r = 63,1 + 10*lg(5/60) = 52,3 dB. Durch diese Berechnung konnte der Tagesgang entsprechend 
der Vorgänge zum Befüllen der Schüttgutwaggons pro Stunde berücksichtigt werden. 

Das Geräusch ist nicht impuls- oder tonhaltig. Daher muss ein Zuschlag für Impulshaltigkeit oder 
Tonhaltigkeit nicht berücksichtigt werden.

Die Tagesgänge sind der Anlage 3 zu entnehmen.

5.1.1.4 Bremsprobe Zug / Lok

Für die Bremsprobe der Wagons wurde entsprechend eigener Messungen an vergleichbaren 
Anlagen ein Schallleistungspegel von LWA = 105,1 dB und ein maximaler Schallleistungspegel von 
LWA,max = 101,8 dB angesetzt. Ein Zuschlag für Impulshaltigkeit wird mit 3,5 dB berücksichtigt.

Für die Bremsprobe der Lok wurde ebenfalls entsprechend eigener Messungen an vergleichbaren 
Anlagen ein Schallleistungspegel von LWA = 103,1 dB und ein maximaler Schallleistungspegel von 
LWA,max = 106,2 dB angesetzt. Ein Zuschlag für Impulshaltigkeit wird mit 3,5 dB berücksichtigt.

Die Tagesgänge sind der Anlage 3 zu entnehmen.

5.1.1.5 Beistellen und Abziehen des Zuges

Für das Beistellen und Abziehen des Zuges bzw. Rangieren wurde nach eigenen Messungen ein 
Schallleistungspegel von L'WA = 73,8 dB/m für saubere Gleise angesetzt. Da davon auszugehen ist, 
dass das Gleis nach Angaben (/34/) sauber gehalten wird und beim Beladen der Züge eine 
Überfüllung durch direkte Sicht auf den Füllstand gewährleistet wird, kann dieser Wert zur 
Berechnung herangezogen werden. 

Der genaue Betriebsablauf für das Anschlussgleis ist in Kap. 2 beschrieben.
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Für das Beistellen und Abziehen der Züge und das Rangieren wurde 
eine Geschwindigkeit von maximal v = 10 km/h angesetzt. In 
Abbildung 8 ist die Berechnung der Einwirkzeit des Beistellens und Abziehens des Zuges bzw. der 
Rangiergeräusche dargestellt. 

Abbildung 8: Berechnung der Einwirkzeiten der Geräuschemissionen durch das Anschlussgleis 

Die Emittentendaten und Tagesgänge sind der Anlage 3 zu entnehmen.

E-Lock länge: 19,1 m
Waggon je Einheit 18,8 m

Zuglänge mit Lock (26 Waggons) 507,9 m
Geschwindigkeit 10 km/h
Umrechnungsafktor km/h in m/s 3,6
Geschwindigkeit 2,78 m/s
v=s/t
 t=s/v

Zeit um kompletten Zug reinzuschieben: 182,84 s 3,05 min

5 Waggons abgekoppelt und zum Gleisende gezogen:
Länge von 5 Waggons: 94 m erste stunde bis 2 Uhr: 6 min reines Verschieben
Länge der Strecke bis zum Gleisende 180 m
Geschw. 2,78 m/s
Zeit zum Verschieben der 5 Waggons um 180m 64,75 s 1,08 min

Einfahren der Lock: 160 m 5 Min Verladedauer pro Waggon
Zeit zum Einfahren der Lock 57,55 s 0,96 min

Verschieben und beladen von 5 Waggons und abtransport: 64,75 s 1,08 min 25 Minuten Verladedauer

Verschiebung der 5 Waggons an die 16 Waggons: 280 m zweite Stunde bis 3 Uhr: ca. 5 Minuten Verschieben
Zeit: 100,72 s 1,68 min

Verschieben und beladen von den vorderen 16 Waggons: 300,8 m 0,70 min (1/3 von 2,1 min) (ca. 5 Waggons in dieser Stunde mit Verladen)
Weg: 350 m
Zeit zum Beladen der 16 Waggons 125,90 s 2,10 min 80 minuten Verldadedauer bei 16 Waggons, ungefähr 1,5 h

1,40 min dritte Stunde bis 4 Uhr: ca 2 min reine Verschiebezeit
Zurückschieben der 16 Waggons: 125,90 s 55 Minuten Verladezeit der restlichen 11 Waggons

Ausfahren der 21 Waggons: 400 m
143,88 s 2,40 min 

vierte Stunde: 5 minuten Verschiebe zeit
Beladen der 5 restlichen Waggons: 350 m

125,90 s 2,10 min 

Gesamte Zeit: 992,20 s fünfte Stunde: Sinne max. Ansatz: 2 min zusätzlich 
Zeit in Minuten: 16,54 minuten
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5.1.1.6 LKW

Für die Berechnung der Lärmimmissionen durch die Lkw-Fahrten 
wurde eine Linienschallquelle entlang der Fahrstrecken angesetzt. Ein Wendevorgang wurde 
berücksichtigt. Die Lage der Fahrstrecke ist der Anlage 1 dieser Untersuchung zu entnehmen.

Die Berechnungen berücksichtigen 91 LKW pro Tag, welche gleichmäßig über Tag und Nacht verteilt 
wurden.

Die Lkw-Fahrstrecken wurden in Anlehnung an die TÜV Hessen Studie /20/ aus dem Jahr 2005 
berücksichtigt.

Dort beträgt der längenbezogene Schallleistungspegel, abhängig von der Antriebsleistung für ein 1-
Meter-Wegelement für eine überschlägige Berechnung (Maximalansatz): 

L'WA = 63 dB/m Antriebsleistung > 105 kW Lkw > 7,5 t 

L'WA = 62 dB/m Antriebsleistung < 105 kW Lkw < 7,5 t

Der o. a. Ansatz berücksichtigt einen ungünstigen Betriebszustand (Beschleunigen, s. Tabelle 8, 
Spalte 2). Neuere Erkenntnisse ergeben sich aus dem Emissionsdatenkatalog der Österreichischen 
Umweltbundesamtes vom August 2016 /21/. Dort ist die beschleunigte Vorbeifahrt eines LKW mit 
L'WA = 62 dB/m angegeben.

Für detailliertere Betrachtungen können die jeweiligen Fahrzustände entsprechend der 
nachfolgenden Tabelle angesetzt werden:

Vorgang Schallleistung L'WA in dB
TÜV Hessen Studie /20/ Ansatz analog /21/

Beschleunigen 0-10 m 63,0 62,0
Beschleunigen 10-20 m 63,2 62,2
Beschleunigen 20-30 m 62,6 61,6
Beschleunigen 30-40 m 61,8 61,8
Gleichförmige Vorbeifahrt 60,3 59,3
Verzögern 0-10 m 57,1 56,1
Verzögern 10-20 m 56,8 56,8
Verzögern 20-30 m 56,2 55,2
Verzögern 30-40 m 56,2 55,2
Zurückstoßen 99,0 98,0

Tabelle 5: Schallleistungspegel der Fahrzustände

Im Sinne eines Maximalansatzes wird hier nur der Schallleistungspegel von L'WA = 63 dB/m 
berücksichtigt (s. Tabelle 5, Spalte 3).

Der für die betrachtete Fahrstrecke berechnete Mittelungspegel an den Immissionsorten bezieht 
sich auf eine Lkw-Fahrt pro Stunde. Daher wurde für jede Fahrtstrecke eine Korrektur durchgeführt, 
um die tatsächliche Fahrthäufigkeit auf der jeweiligen Fahrtstrecke zu berücksichtigen. Die 
Korrektur errechnet sich nach folgender Formel:

 in dB.

Die Berechnung der Teilbeurteilungspegel für die betrachtete Fahrstrecke erfolgt dann nach der 
Formel: 








 


raumBezugszeit
FahrtenLKWdL log10

dLLL mri 
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Für die Berechnung mit dem Programm „SoundPLAN“ /29/ ergibt 
sich dL aus den Tagesgängen.

Für die Berechnung der täglichen LKW-Fahrten wurde von einem maximalen Ansatz ausgegangen. 
Die Firma Strobel Quarzsand GmbH fördert jährlich ca. 750.000 Tonnen Sand. Ausgehend von 
maximal 315 Arbeitstage im Jahr ergibt sich eine täglich geförderte Menge von 2.381 Tonnen Sand. 
Nach /34/ fasst ein LKW ca. 27 Tonnen Sand. Somit ergibt sich sowohl für die Anlieferung als auch 
für den Abtransport des Sandes ein LKW-Fahrtaufkommen von jeweils 90 LKW pro Tag.  

Die LKW-Fahrten wurden auf zwei Strecken verteilt: Fahrstrecke 1 führt von der Einfahrt im Osten 
bis zur Sandabladung und wieder zurück. Fahrstrecke 2 fährt über die Straße bis zur hinteren, 
westlichen Einfahrt des Betriebsgeländes bis zur Sandabladung und auf dem gleichen Weg zurück. 
Über die hintere Einfahrt fahren 80 % der gesamten LKW-Anlieferung und über die direkte Zufahrt 
von osten die restlichen 20 % (nach /34/). 

In Sinne eines maximalen Ansatzes wurde an den LKW-Fahrten für die Sandabholung keine 
Änderung vorgenommen, d. h. der Tagesgang der LKW-Fahren bleibt trotz Anschlussgleis gleich. 

Eine ausführliche Beschreibung der Emittenten und der angesetzten Tagesgänge 
(Fahrthäufigkeiten) sind der Anlage 3 dieser Untersuchung zu entnehmen.

5.1.1.7 LKW-Rückfahrwarner

Die LKW-Rückfahrwarner wurden mit einem flächenbezogenen Schallleistungspegel von 
L''WA = 61 dB/m2 entsprechend /21/ angesetzt. Der maximale Schalleistungspegel wurde mit 
LWA,max = 103 dB berücksichtigt. 

Die Tagesgänge und die Einwirkzeiten sind der Anlage 3 zu entnehmen.

5.1.1.8 LKW-Bremsentlüftung

Für die Bremsentlüftung wurde nach /21/ ein maximaler Schallleistungspegel von LWA,max = 110 dB 
in einer Emissionshöhe von h = 1 m angesetzt. 

Die Tagesgänge sind der Anlage 3 zu entnehmen.

5.1.1.9 LKW Befüllung

Für das Befüllen der Schüttgutwaggons wurde, wie beim Befüllen der LKW, der gemessene 
Schalldruckpegel nach /32/ in einen Schallleistungspegel umgerechnet. Pro Einfüllvorgang wurde 
eine Dauer von 5 Minuten angesetzt. Der Schallleistungspegel pro Vorgang ergibt sich daher zu 
LWA,r = 63,1 + 10*lg(5/60) = 52,3 dB. Durch diese Berechnung konnte der Tagesgang entsprechend 
der Vorgänge zum Befüllen der Schüttgutwaggons pro Stunde berücksichtigt werden. 

Das Geräusch ist nicht impuls- oder tonhaltig. Daher muss ein Zuschlag für Impulshaltigkeit oder 
Tonhaltigkeit nicht berücksichtigt werden.

Die Tagesgänge sind der Anlage 3 zu entnehmen.

5.1.1.10 PKW-Parkplätze

Pkw-Parkplätze sind in schalltechnischer Hinsicht dadurch gekennzeichnet, dass nicht - wie bei 
Straßen - Geräusche des fließenden Verkehrs überwiegen, sondern ungleichmäßigere, zum Teil 
informationshaltige Geräusche z. B. Türenschlagen, Stimmengewirr, Geräusche von 
Tonwiedergabegeräten.
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Entsprechend der gängigen Rechtsprechung ist bei 
straßenrechtlich nicht gewidmeten, d. h. nicht öffentlichen 
Parkplätzen die TA Lärm /2/ anzuwenden. Für schalltechnische Prognosen von Parkplätzen, 
Autohöfen, Omnibushöfen, Tiefgaragen und Parkhäusern in Verwaltungsverfahren nach dem 
Baugesetzbuch, dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) /1/ usw. wurde vom Bayerischen 
Landesamt für Umweltschutz eine Parkplatzlärmstudie beauftragt und die Ergebnisse in der 6. 
Auflage 2007 veröffentlicht. Darin sind zwei Verfahren zur Berechnung der Schallemission von 
Parkplätzen entsprechend der TA Lärm /2/ in Verbindung mit 0 angegeben.

Normalfall, sog. Zusammengefasstes Verfahren nach Kap. 8.2.1 0

(für Parkplätze, bei denen sich die Verkehrsaufteilung nicht genügend genau abschätzen lässt):

L"WA = LW0 + KPA +KI + KD + KStrO + 10 lg (B * N) - 10 lg (S/1m²) dB

mit:

Lw": Flächenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz (einschl. 
Durchfahrtsanteil)

LW0: Ausgangs-Schallleistungspegel für eine Bewegung/h LW0 = 63 dB(A)
KPA: Zuschlag nach Parkplatzart
KI: Zuschlag für die Impulshaltigkeit (nur zusammengefasstes Verfahren)
KD: Zuschlag für Durchfahranteil, KD = 2,5 * lg (f*B-9) in dB(A), entfällt wenn f*B ≤ 10
KStrO: Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen (allg. s. Seite 88 in 0)
Ng: Zahl der Stellplätze des gesamten Parkplatzes
f: Stellplätze je Einheit in der Bezugsgröße
B: Bezugsgröße (Anzahl Stellplätze, Netto-Verkaufsfläche)
N: Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde)
B * N: alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche
S: Gesamtfläche des Parkplatzes in m²

Sonderfall, sog. Getrenntes Verfahren nach Kap. 8.2.2 in 0

(für Parkplätze, bei denen sich die Verkehrsaufteilung auf die einzelnen Fahrgassen genügend genau 
abschätzen lässt)

L"WA = LW0 + KPA +KI + 10 lg (B * N) - 10 lg (S/1m²) dB

Zu den Zuschlägen für Impulshaltigkeit führt die Parkplatzlärmstudie 0 folgendes aus: „Streng 
genommen müsste man den Zuschlag K1 vom Abstand Emissionsort - lmmissionsort abhängig 
machen, da die kurzzeitigen Geräuschspitzen mit zunehmender Entfernung vom Emittenten immer 
weniger aus dem Hintergrundgeräusch herausragen und damit der Unterschied zwischen 
Mittelungspegel und Taktmaximalpegel immer geringer wird. Um die Parkplatzformel nicht unnötig 
kompliziert werden zu lassen, vernachlässigen wir diesen Effekt und betrachten die dadurch in 
größerer Entfernung zu hohen Rechen-ergebnisse als Beitrag zu einer „Rechnung auf der sicheren 
Seite“.“

Bei größeren Entfernungen der Immissionsorte zu den Parkplätzen ist der Rechenansatz daher als 
Maximalansatz zu sehen.

Beim getrennten Verfahren werden die Emissionen aus dem Parksuch- und Durchfahrverkehr nach 
dem Verfahren der RLS 90 /12/ berechnet, beide Pegelanteile werden energetisch addiert. Für die 
Fahrstrecken ergibt sich damit ein Schallleistungspegel von LWA = 47,5 dB.

Bei beiden Berechnungsverfahren ist am Immissionsort ein Zuschlag KI für das 
Taktmaximalpegelverfahren zu addieren. Da das Taktmaximalpegelverfahren in /2/ nur mehr zur 
Ermittlung des Zuschlages für Impulshaltigkeit vorgesehen ist, wird KI zur Ermittlung der Höhe dieses 
Zuschlages herangezogen. 



Bericht Nr. 1930_1

Seite 24 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

2
4

2
4

Für die Parkplätze auf dem Betriebsgelände wird das 
Zusammengefasste Verfahren herangezogen. Für die Fahrstrecke 
zum Parkplatz wird eine Fahrstrecke entsprechend dem getrennten Verfahren berücksichtigt. 

Die Berechnung der Lärmimmissionen mit dem Programm SoundPLAN gestaltet sich wie folgt:

Angabe einer Flächenschallquelle mit einem Schallleistungspegel von:

𝐿𝑊𝐴 = 𝐿𝑊0 + 𝐾𝑃𝐴 + 𝐾𝐷 + 𝐾𝐼 in dB

Die Bewegungshäufigkeit wird in SoundPLAN /29/ den Tagesgängen mit n*N Ereignissen pro Stunde 
berücksichtigt. Durch die Angabe der Bewegungshäufigkeit je Parkplatz mit n Stellplätzen und 
Stunde werden, nach 0, die auf den gesamten Beurteilungszeitraum bezogenen 
Bewegungshäufigkeiten auf die geplante Betriebszeit umgerechnet, so dass eventuelle Ruhezeiten 
adäquat berücksichtigt werden.

Die Auswirkungen von Nebengeräuschen (z. B. Radio durch geöffnete Wagenfenster, laute 
Motoren- oder Anlassergeräusche, Türenschlagen) werden bei der Berechnung der Emissionen 
durch Korrekturen für die Parkplatzart KPA gegenüber dem Grundwert von P+R- Plätzen 
berücksichtigt. Gemäß Tab. 34 in 0 beträgt bei Kunden- und Mitarbeiterparkplätzen von 
Gewerbebetrieben der Zuschlag gerade KPA = 0 dB(A).

Der Zuschlag für Impulshaltigkeit ergibt sich zu KI = 4 dB 0.

Für die Fahrbahnoberfläche wird für den großen Parkplatz vor dem Verwaltungsgebäude ein 
Zuschlag von KStrO = 4,0 dB(A) (für Kies) und für die Parkplätze auf dem Betriebsgelände von 
KStrO = 0 dB(A) (Asphalt) berücksichtigt.

Aufgrund des drei Schicht Betriebes können sowohl tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) als auch nachts 
(22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) die Parkplätze benutzt werden.

Die Tagesgänge sind der Anlage 3 zu entnehmen.

5.1.1.11 Containereinwürfe

Für Einwürfe in Container wurde entsprechend /15/ ein Schallleistungspegel von LWA = 100 dB 
(Beurteilungspegel Lw,r) der Geräuschspitzen gemittelt über die Dauer zwischen dem ersten und 
dem letzten Einwurf (ca. 2 Min) durch einen Benutzer (Taktbelegung: 0,4) gemittelt (=> 
Schallleistungsbeurteilungspegel). Es wurde von Einwurf-Intervallen von 2 min pro Stunde sowohl 
tagsüber (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) als auch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) ausgegangen.

Der Tagesgang für diesen Emittenten ist in der Anlage 3 detailliert beschrieben.

5.1.1.12 Containerwechsel

Für das Auswechseln eines Containers (Absetzmulde) wurde entsprechend /15/ ein 
Schallleistungspegel von LWA = 106 dB mit einer Einwirkzeit von TE = 230 s pro Containerwechsel 
angesetzt. 

Es wurde von einem Containerwechsel pro Tagzeitraum (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) ausgegangen. 

Der Tagesgang für diesen Emittenten ist in der Anlage 3 beschrieben.
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5.1.1.13 Elektrostapler

Für übliche Elektro-Gabelstapler kann ein Schallleistungspegel von 
LWA = 90 dB (Arbeitszyklus /21/) angesetzt werden. 

Die Einwirkzeiten im Gebäude (Sacklager) wurden im Sinne eines maximalen Ansatzes mit 100 % 
pro 24 h angesetzt. 

Die Einwirkzeit im Freien wurde mit TE = 60 min pro Stunde für den Zeitraum von 05:00 Uhr bis 
22:00 Uhr angesetzt.

Der maximale Schallleistungspegel wurde jeweils mit LWA,max = 100 dB berücksichtigt. Ein Zuschlag 
für Impulshaltigkeit wird mit 3 dB beaufschlagt.

Die Tagesgänge sind in der Anlage 3 zu entnehmen.

5.1.1.14 Gabelstapler

Für Benzin/Gas betriebene Gabelstapler kann ein Schallleistungspegel von LWA = 104,8 dB nach /25/ 
angesetzt werden. Ein Zuschlag für Impulshaltigkeit wird mit 3 dB berücksichtigt.

Die Tagesgänge sind in der Anlage 3 zu entnehmen.

5.1.1.15 Radlader

Für die Radlader wurde nach /22/ ein Schallleistungspegel von LWA = 104 dB angesetzt. Der 
maximale Schallleistungspegel wurde mit LWA,max = 111 dB berücksichtigt. Ein Zuschlag für 
Impulshaltigkeit wurde mit 3 dB beaufschlagt. 

Die Einwirkzeit wurde mit TE = 45 min pro Stunde sowohl während der Tagzeit (06:00 Uhr bis 
22:00 Uhr), als auch für die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) angesetzt.

Der Tagesgang für diesen Emittenten ist in der Anlage 3 beschrieben.

5.1.1.16 Trockenrückkühler

Der Trockenrückkühler an der Ostfassade der Halle "Trockner 3" wurde nach Datenblatt des 
Herstellers mit einem Schallleistungspegel von LWA = 88 dB angesetzt.

Die Einwirkzeit wurde maximal mit 100 % pro 24 h angesetzt. 

Der Tagesgang für diesen Emittenten ist in der Anlage 3 beschrieben.

5.1.2 Anlagenbezogener Verkehr

Die Ermittlung der Lärmimmissionen durch den anlagenbezogenen Verkehr erfolgt nach dem 
Verfahren der RLS 90 /12/. Im vorliegenden Fall kann darauf verzichtet werden, da davon 
auszugehen ist, dass sich der anlagenbezogene Verkehr mit dem Verkehr der "Industriestraße" 
(Verbindungsstraße von Freihung zur Ortschaft "Weiherhäusl") vermischt. 

An dem maßgeblichen Verkehr des Betriebes aus LKW und PKW werden keine Änderungen 
vorgenommen. 
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5.1.3 Kurzzeitige Spitzenpegel

Für die Berücksichtigung des Spitzenpegelkriteriums wurden die in 
Tabelle 6 aufgelisteten Emittenten berücksichtigt:

Schallleistungspegel 
LWA,maxEmittent

dB(A)

Kommentar

PKW, Türenschlagen 97,5 f. kurz. Maximalpegel aus 0

PKW, beschleunigte Vorbeifahrt 92,5 f. kurz. Maximalpegel aus 0

LKW-Start 100,0 f. kurz. Maximalpegel aus /20/

LKW-Bremsentlüftung 110,0 f. kurz. Maximalpegel aus /21/

LKW-Rückfahrwarner 103,0 f. kurz. Maximalpegel aus /21/

Containerwechsel 111,0 f. kurz. Maximalpegel aus /15/

Einwürfe in Container 115,9 f. kurz. Maximalpegel aus /15/

Radlader 111,0 f. kurz. Maximalpegel aus /22/

Gabelstapler 110,0 f. kurz. Maximalpegel aus /25/

Elektrostapler 100,0 f. kurz. Maximalpegel aus /21/

Bremsprobe Zug vereinfacht 101,8 Eigene Messung

Bremsprobe Lok vereinfacht 106,2 Eigene Messung

Zug Gleis (ohne Verschmutzungen) 100,1 Eigene Messung

Ausfahrsignal 126,0 Eigene Messung

Tabelle 6: Spitzenpegel

Es werden Spitzenpegel berechnet, die von einer oder mehreren Gewerbequellen am Immissionsort 
produziert werden. Wenn mehrere Gewerbequellen beteiligt sind werden deren Teilpegel am 
Immissionsort als nicht koinzidierend angesehen. Die Quelle mit dem höchsten Maximalpegel ist 
ergebnisrelevant. Die Auswertung erfolgt für jeden Zeitbereich getrennt.

Aus dem Tagesgang (s. Anlage 3) wird ausgewertet, ob die Quelle wenigstens in einer Stunde des 
Zeitbereichs in Betrieb ist.
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Bei Punktquellen handelt es sich um einen rein zeitlichen 
Maximalpegel. Bei Linien- und Flächenquellen wird zudem auch ein räumlicher Maximalpegel 
LWA,max berechnet. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich eine Punktquelle entlang einer Linie 
bzw. innerhalb einer Fläche bewegt und diese zu einem beliebigen Zeitpunkt eine bezüglich der 
Ausbreitungsbedingungen zu einem gegebenen Immissionsort lauteste Position einnimmt. Es wird 
durch das Rechenprogramm /29/ in Bezug auf den jeweiligen Immissionsort die ungünstigste 
Position und der dazugehörige Maximalpegel bestimmt. Die Position ist für sie jeweilige Schallquelle 
und den jeweiligen Immissionsort in der Anlage 4 (Tabellen „Mittlere Ausbreitung Lmax“) angegeben:

 

Abbildung 9: Lage der Punktschallquelle für die Ermittlung der kurzzeitigen Spitzenpegel (Beispiel)
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5.2 Schallausbreitung

5.2.1 Tatsächliche Vorbelastung, Zusatzbelastung

Die Berechnung der Lärmimmissionen wurde nach A 2.3 der TA Lärm /2/ als detaillierte Prognose 
mit Terzspektren durchgeführt.

Für die Bodendämpfung wurde das Verfahren aus /3/, Punkt 7.3.2 verwendet.

Für die meteorologische Korrektur wurde von einer Gleichverteilung der Windrichtungen 
ausgegangen und der standortbezogene Korrekturfaktor für die Meteorologie mit C0 = 2 dB tagsüber 
und C0 = 0 dB nachts angesetzt, um die höhere Wahrscheinlichkeit von Inversionswetterlagen zur 
Nachtzeit zu berücksichtigen. 

Zuschläge für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit werden entsprechend den Rechenvor-schriften 
(hier: Nr. 6.5 TA Lärm) automatisch vom Rechenprogramm /29/ vergeben.

5.2.2 Verkehrslärm

Für die Verkehrslärmberechnungen wurden die Ausbreitungsbedingen entsprechend der jeweiligen 
Richtlinien (Schall03, RLS 90) angewandt wobei im Fall der RLS90 abweichend von der Richtlinie 
Reflexionen bis zur 3. Ordnung berücksichtigt wurden.

Die Berechnungen zur Schallausbreitung sind in der Anlage 4 dokumentiert.
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6 Qualität und Sicherheit der Prognose

6.1 Messungen

Die Messunsicherheit ist einerseits von der Güte der verwendeten Prüfmittel und im Besonderen 
von der Durchführung vor Ort abhängig.

Fehler werden wie folgt minimiert:

- Ausschließliche Verwendung von geeichten Schallpegelmessern der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN 
EN 60651, DIN EN 60804 und DIN 45657 mit einer Toleranz von ± 0,7 dB verwendet. Dies 
garantieren auch die entsprechenden Eichscheine.

- Entsprechend DIN 45645-1, Ziffer 8 kann im Normalfall bei einem Vertrauensniveau von 0,8 mit 
einer Messunsicherheit bei Klasse 1 Geräten von ± 1 dB gerechnet werden. Die Pegelkonstanz der 
verwendeten Kalibratoren der Klasse 1 nach DIN EN 60942 wird mit ± 0,1 dB angegeben.

- Bei der Durchführung der Messungen vor Ort die geltenden vorgegebenen Standards (DIN-
Normen, VDI etc.) eingehalten und insbesondere deren (Qualitäts-) Anforderungen eingehalten. 
Die Gesamtmessunsicherheit liegt somit bei höchstens ± 1 dB.

- Sofern geltende Standards wie z. B. die DIN EN ISO 3744 konkrete Verfahren zur Messunsicherheit 
vorgeben, werden diese angewandt.

Um den bestimmungsgemäßen Betrieb genauer zu verifizieren, werden im Vorfeld von 
schalltechnischen Messungen Genehmigungsbescheid(e) gesichtet und die Messplanung mit 
Betreiber und Genehmigungsbehörde abgestimmt. In Verbindung mit der entsprechenden 
langjährigen Erfahrung der Messstellenleitung, können fundiertes Vorwissen und eine gute 
Übersicht über den Anlagenbetrieb gewonnen werden. Zusätzlich werden vor Messbeginn 
Informationen über die wesentlichen Bedingungen der Messsituation durch eine Betriebsbegehung 
mit den Firmenverantwortlichen eingeholt.

Um Ungereimtheiten oder dem Vorwurf der Parteilichkeit zu begegnen, werden im Einzelfall auch 
ohne Kenntnis bzw. Information des Betreibers am Messtag stichprobenartig zusätzliche 
Messungen vorgenommen bzw. der Anlagenbetrieb über die eigentliche Messaufgabe hinaus 
beobachtet.

6.2 Prognosen

Qualität der Eingangsdaten und der Modellierung: 

Der Unsicherheitsfaktor für die Prognose wird im Wesentlichen durch die Unsicherheit bei den 
Eingangsgrößen und bei der Schallausbreitung bestimmt:

- Unsicherheiten der Emission (Eingangsdaten)

- Unsicherheiten der Transmission (Ausbreitung und Berechnungsmodell)

Im vorliegenden Fall wurden die Eingangsdaten der Emission (Schallleistungspegel) aus 
aufgeführten Literaturangaben, vergleichbaren Projekten sowie eigenen Messungen unter 
Berücksichtigung der vorgesehenen Lärmminderungsmaßnahmen abgeleitet.

Grundsätzlich wurden bei der Ermittlung der Schallemissionen konservative Ansätze im Hinblick 
einer oberen Abschätzung (worst case) berücksichtigt, z. B. Schallleistungspegel für die typisierende 
Vorbelastung, die nach dem derzeit praktizierten Stand der Lärmminderungstechnik deutlich 
überschritten werden. Die Gesamtbelastung der untersuchten Geräusche, angegeben als A-
bewertete Mittelungspegel an den Immissionsorten, sind daher „auf der sicheren Seite liegend“ 
berechnet.

Bei entsprechender baulicher Umsetzung der zugrundeliegenden Planung ist davon auszugehen, 
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dass unter Berücksichtigung der o. g. Sicherheiten die hier 
herangezogenen Emissionskennwerte an der oberen Grenze der 
jeweiligen Vertrauensbereiche liegen.

Die Qualität der aus Literaturstudien, Herstellerangaben sowie früheren Untersuchungen übernom-
menen Daten lässt sich dabei nur schwer allgemein quantifizieren, da hierzu nicht in jedem Fall 
Daten vorliegen. Im Regelfall resultieren die schalltechnischen Daten jedoch aus einer Vielzahl von 
Emissions- und Immissionsmessungen, so dass die Genauigkeit der Daten mit wachsender Anzahl 
an Messdaten um den Faktor √𝑛 zunimmt.

Darüber hinaus wurden bei vergleichbaren Projekten immer wieder aus Emissionsmessungen mit 
anschließender Schallausbreitungsberechnung ermittelte Beurteilungspegel mit aus 
Immissionsmessungen ermittelten Beurteilungspegeln für ausgewählte Immissionsorte verglichen. 
Da diese Vergleiche eine gute Übereinstimmung ergaben, ist davon auszugehen, dass die 
Emissionsanteile und damit auch die Immissionsanteile der verschiedenen Anlagenteile mit 
vertretbar geringer Unsicherheit behaftet sind.

Statistische Sicherheit:

Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches Maß für 
die Qualität der Aussage lässt sich u. a. nach Veröffentlichungen des Landesumweltamtes 
Nordrheinwestfahlen aus nachfolgenden Teilunsicherheiten ermitteln.

𝜎ges = 𝜎2
𝑡 + 𝜎2

prog mit 𝜎2
𝑅 + 𝜎2

P

Dabei ist:

𝜎ges Gesamtstandardabweichung

𝜎t Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten

𝜎prog Standardabweichung der Unsicherheit des schalltechnischen Ausbreitungs- bzw. 
Berechnungsmodells

𝜎P Standardabweichung der Unsicherheit durch Produktionsstreuungen bei der Herstellung 
von Anlagen/Bauteilen etc.

𝜎R Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren zur Bestimmung der 
Emissionskennwerte

Die angegebenen Zusammenhänge gelten nur unter der Annahme normalverteilter 
Immissionspegel, die im Regelfall gerechtfertigt ist. Lage und Breite der Verteilungsfunktion wird 
dabei durch den ermittelten Beurteilungspegel Lr und 𝜎ges bestimmt.

Die Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten liegt häufig zwischen 𝜎t = 1,3 dB für 
Messverfahren der Genauigkeitsklasse 1 und zwischen 𝜎t = 3,5 dB für Messverfahren der 
Genauigkeitsklasse 2 und wird hier mit 2 dB angenommen, sofern in den zugrundeliegenden Quellen 
nicht anderes angegeben ist.

Hinsichtlich Schallausbreitungsrechnung werden in DIN ISO 9613-2 geschätzte Abweichungen als 
tatsächliche Schwankung der Immissionspegel bei näherungsweise freier Schallausbreitung 
angegeben. Daraus lassen sich die Standardabweichungen für 𝜎prog wie folgt ableiten:

AbstandMittlere Höhe in m
0 m – 100 m 100 m – 1000 m

0 m – 5 m 𝜎prog = 1,5 dB 𝜎prog = 1,5 dB
5 m – 30 m 𝜎prog = 0,5 dB 𝜎prog = 1,5 dB

Tabelle 7: Standardabweichung 𝝈𝐩𝐫𝐨𝐠
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Für typische Fälle lässt sich daraus eine 
Gesamtstandardabweichung 𝜎ges von etwa 2 dB ableiten. Da eine Bodendämpfung auch bei der 
Berechnung der Vorbelastung für die Kontingentierung nicht berücksichtigt wurde, ist davon 
auszugehen, dass die o. a. Standardabweichung minimiert werden kann.

In Fällen bei denen als Eingangsdaten lediglich Mittelwerte und keine oberen Grenzwerte bzw. 
Abschätzungen des Vertrauensbereiches herangezogen werden, lässt sich die Aussagesicherheit der 
Beurteilungspegel über die Gesamtstandardabweichung für maßgebliche Wahrscheinlichkeits-
Quartile (Signifikanzniveau) angeben. Für den Immissionsschutz ist dabei die obere 
Vertrauensgrenze LO, unterhalb derer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit alle auftretenden 
Immissions- bzw. Beurteilungspegel liegen, maßgeblich. So liegen für normalverteilte Größen alle 
Pegel mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % unterhalb:

𝐿O = 𝐿m + 1,28 𝜎ges 𝑑𝐵

mit

𝐿O obere Vertrauensgrenze des Beurteilungspegels

𝐿m mittlerer Beurteilungspegel (als Prognose aus mittleren Emissionsdaten)

𝜎ges Gesamtstandardabweichung

Für den Fall, dass bereits emissionsseitig jeweils obere Abschätzungen im Sinne einer konservativen 
oder worst case-Betrachtung angesetzt werden, entspricht der so prognostizierte Beurteilungspegel 
direkt der oberen Vertrauensgrenze 𝐿𝑂. Ein weiterer Zuschlag gemäß dem o. a. Zusammenhang ist 
somit nicht mehr erforderlich.

Im vorliegenden Fall kann unter Berücksichtigung der o. a. konservativen Ansätze und 
Voraussetzungen überschlägig eine Prognosesicherheit von +0/-2 dB(A) abgeschätzt werden.

7 Nomenklatur

Pegel werden im vorliegenden Bericht in dB (Dezibel) angegeben. Entsprechend /6/ werden 
Frequenz- bzw. Zeitbewertungen der Pegel vorzugsweise im Index des jeweiligen Pegels angegeben 
(z. B. LAFTm,5). Die Schreibweise mit dB(A) wird soweit als möglich vermieden und nach Möglichkeit 
nur angewandt, wenn kein Formelzeichen angegeben ist, bzw. wenn dies in Richtlinien 
(z. B. TA Lärm) oder Quellen (z. B. Bay. Parkplatzlärmstudie) angegeben ist.
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398 Messungen

Tag Zeit
25.09.2019 11:28 Uhr bis 15:08 Uhr Messung Bestand (Hallen, etc.)
16.10.2019 13:44 Uhr bis 13:46 Uhr Messung Lüftungsauslass Sandlagerhalle

Tabelle 8: Zeitpunkte der Messungen

25.09.2019 Messung Bestand (Hallen, etc.)
Wetterlage: Teils sonnig, teils bewölkt
Windgeschwindigkeit: 0,69 m/s
Windrichtung: west
Temperatur: 17 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 60,8 %
Luftdruck: 959,7 hPa
16.10.2019 Messung Lüftungsauslass Sandlagerhalle
Wetterlage: Nicht relevant, Messung emissionsseitig
Windgeschwindigkeit: Nicht relevant, Messung emissionsseitig
Windrichtung: Nicht relevant, Messung emissionsseitig
Temperatur: Nicht relevant, Messung emissionsseitig
Relative Luftfeuchtigkeit: Nicht relevant, Messung emissionsseitig
Luftdruck: Nicht relevant, Messung emissionsseitig

Tabelle 9:  Meteorologische Verhältnisse

Schallpegelmesser: Typ XL2 TA, SNo. A2A-04631-D2, FW3.11, amtlich geeicht (12.11.2018)
Hersteller: NTI
Typ XL2 TA, SNo. A2A-09409-E0, FW3.11, amtlich geeicht (12.11.2018)
Hersteller: NTI

Kalibrierquelle: CAL 200, amtlich geeicht
Hersteller: Larson Davis

Tabelle 10: Verwendete Messgeräte

Eichscheine siehe Anlage 6.
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Seite 94 von 148; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

9
4



Anlage 3: Emittentendaten 

Seite 95 von 148; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

9
5



Anlage 3: Emittentendaten 

Seite 96 von 148; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

9
6



Anlage 3: Emittentendaten 

Seite 97 von 148; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

9
7



Anlage 3: Emittentendaten 

Seite 2 von 49; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

9



Anlage 3: Emittentendaten 

Seite 2 von 49; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

9



Anlage 3: Emittentendaten 

Seite 2 von 49; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

9



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 101 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
0
1



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 102 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
0
2



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 103 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
0
3



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 104 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
0
4



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 105 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
0
5



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 106 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
0
6



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 107 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
0
7



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 108 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
0
8



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 109 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
0
9



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 110 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
1
0



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 111 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
1
1



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 112 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
1
2



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 113 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
1
3



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 114 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
1
4



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 115 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
1
5



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 116 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
1
6



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 117 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
1
7



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 118 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
1
8



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 119 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
1
9



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 120 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
2
0



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 121 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
2
1



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 122 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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2



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 123 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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3



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 124 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 125 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
2
5



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 126 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
2
6



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 127 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
2
7



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 128 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
2
8



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 129 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
2
9



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 130 von 150; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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0

 

Hinweis zur Spalte „K0“:

 im Ausdruck „Liste der Emittenten“ (Anlage 2) K0  K zur 
Berücksichtigung der Abstrahlung in den Viertelraum für Ausbreitung nach DIN ISO 9613-2 (K = 3 dB(A) 
für Wände, K = 0 dB(A) für Dächer) 

 im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“ (Anlage 3) setzt sich K0 wie folgt zusammen:

1. Für Quellen ohne Schalldämmspektrum (Summenpegel):

K = 3 dB(A) für Wände, K = 0 dB(A) für Dächer und

Zuschlag für Bodenreflexion nach DIN ISO 9613-2 „Alternatives Verfahren“

2. Für Quellen mit Schalldämmspektrum:

K = 3 dB(A) für Wände, K = 0 dB(A) für Dächer. Einen expliziten Zuschlag für Bodenreflexion gibt es in 
der DIN ISO 9613-2 „Allgemeines Verfahren“ nicht, da dort die unterschiedliche Bodendämpfung im Quell-
, Mittel- und Empfängerbereich frequenzspezifisch unterschiedlich berücksichtigt wird. 

Hinweis zur Spalte „s“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“:

 Entfernung zwischen Emittenten und Immissionsort. Für Linien- und Flächenschallquellen wird 
eine mittlere Entfernung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. 
Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten 
Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich 
und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hinweis zur Spalte „Adiv“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“:

 Mittlere Entfernungsminderung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere 
Entfernungsminderung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. 
Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten 
Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich 
und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hinweis zur Spalte „Agr“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“:

 Mittlerer Bodeneffekt. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Bodendämpfung 
angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der 
einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese 
ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch 
erstellt.

Hinweis zur Spalte „dLwZ“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“:

 Zeitkorrektur 10 lg(TE/TB), TE: Einwirkzeit, TB: Bezugszeit

Hinweis zur Spalte „Abar“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“:

 Mittlere Einfügedämpfung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere 
Einfügedämpfung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine 
Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten 
Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich 
und wird nur auf Wunsch erstellt.



Anlage 4: Schallausbreitung

Seite 2 von 49; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

9

Hinweis zur Spalte „Aatm“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“:

 Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine 
mittlere Dämpfung durch Luftabsorption angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen 
zerlegt werden. 

Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten 
Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich 
und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hinweis zur Spalte „Amisc“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“:

 Mittlere sonstige Dämpfung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere sonstige 
Dämpfung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine 
Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten 
Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich 
und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hinweis zur Spalte „Cmet“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“:

 Mittlere meteorologische Korrektur. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine 
meteorologische Korrektur angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt 
werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer 
gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst 
umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.



Anlage 5: Informationen zu den Rechenläufen

Seite 132 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2
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Anlage 5: Informationen zu den Rechenläufen

Seite 133 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
3
3



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 134 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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4



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 135 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
3
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Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 136 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 137 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 138 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 139 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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9



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 140 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 141 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
4
1



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 142 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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2



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 143 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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3



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 144 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
4
4



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 145 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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5



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 146 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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6



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 147 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
4
7



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 148 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
4
8



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 149 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
4
9



Anlage 6: Eichscheine, Konformitätserklärungen

Seite 150 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. 
Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 144924/2

1
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Anlage 7: Änderungsdienst Bericht Nr. 1930_1

Seite 151 von 151; Bergrechtliches Genehmigungsverfahren "Neubau/Instandsetzung eines Anschlußgleises", der Fa. Strobel Quarzsand GmbH in 92271 Freihung, Freihungsand ID: 
144924/2

1
5
1
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1 Deckblatt ~ Titel ergänzt nein 1490_0 AB
2-3 Inhaltsverzeichnis ~ aktualisiert nein 1490_0 AB
4-5 Auflagenvorschläge Geänderte Planungssituation Auflagenvorschläge ergänzt ja 1490_0 AB

8 Betriebsbeschreibung ~
Plan /28/ ergänzt,

Absatz angefügt. 
nein 1490_0 AB

9-10 Grundlagen ~ /28/ ergänzt, Reihenfolge geändert nein 1490_0 AB
11 Tabelle 1 ~ Auszug aus Tabelle vervollständigt nein 1490_0 AB
12 Tabelle 2 ~ Auszug aus Tabelle vervollständigt nein 1490_0 AB
33 Anlage 1.1 Geänderte Planungssituation Plan mit Ergebnissen aktualisiert ja 1490_0 AB

34-36 Anlage 1.2 Geänderte Planungssituation Pläne aktualisiert nein 1490_0 AB
37-39 Anlage 2 Geänderte Planungssituation Ergebnistabellen aktualisiert ja 1490_0 AB

101-128 Anlage 4 Geänderte Planungssituation
Dokumentation Schallausbreitung 

aktualisiert
ja 1490_0 AB

132 Dokumentation Rechenlauf Geänderte Planungssituation Aktualisiert nein 1490_0 AB

Tabelle 11: Änderungsdienst

Legende:

~ keine Änderung

Bericht Nr. Berichtsstand vor Änderung


